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Anwalt und Kanzlei

Kurz informiert

▶▶ Wiedereinsetzung
Bis 31.12.21 keine beA-nutzungspflicht bei Störung des Gerichtsfaxes

| Jedenfalls vor dem Inkrafttreten der Pflicht, das beA aktiv zu nutzen, 
muss der Anwalt bei Störungen des gerichtlichen Faxanschlusses frist
gebundene Schriftsätze nicht elektronisch übermitteln (BGH 29.9.21, VII ZB 
12/21, AbrufNr. 225885). |

Die Übermittlung fristwahrender Schriftsätze per Telefax ist aktuell in allen 
Gerichtszweigen noch uneingeschränkt zulässig. Denn etwaige besondere 
Risiken dürfen nicht auf den Nutzer dieses Mediums abgewälzt werden. Dies 
gilt vor allem für technische Störungen. Nutzt der Versender ein funktions
fähiges Sendegerät und verwendet er die korrekte Empfängernummer, hat er 
das seinerseits zur Fristwahrung Erforderliche getan. Er muss nur so recht
zeitig mit der Übermittlung beginnen, dass mit ihrem Abschluss vor 0 Uhr zu 
rechnen ist. Um Verzögerungen auszuschließen, muss er lediglich einen aus
reichenden Sicherheitszuschlag von etwa 20 Minuten einkalkulieren (BGH 
15.9.20, VI ZB 60/19, AbrufNr. 218280).

Stellt der Anwalt fest, dass das Empfangsgerät gestört ist, ist es ihm aller
dings zumutbar, nach sich aufdrängenden Alternativen zu suchen. Maßgeb
lich ist hier der geringfügige Aufwand, der zur Nutzung der Übermittlungs
alternative erforderlich gewesen wäre. Eine solche Wahlmöglichkeit stellt 
das beA zwar grundsätzlich auch nach Auffassung des BGH dar. Sie kommt 
aber nicht in Betracht, wenn der Prozessbevollmächtigte mit der Nutzung 
des beA nicht hinreichend vertraut ist (BGH 17.12.20, III ZB 31/20, AbrufNr. 
220112 mit Anm. unter AbrufNr. 47096368). 

merKe | Ab dem 1.1.22 ist die Nutzung des beA für alle Berufsangehörigen 
 obligatorisch (§ 130d ZPO n. F.)! Dann gibt es keine „Ausreden“ mehr. Sie müssen 
das beA nutzen, um fristgebundene Schriftsätze an die Gerichte zu übermitteln! 
Zwar könnte es auch beim beA im Einzelfall künftig leitungsbedingte Übermitt
lungsstörungen oder Probleme mit der Hardware geben. Sie können davon aus
gehen, dass die Gerichte ihre bisherige Rechtsprechung zu Konsequenzen beein
trächtigter Übermittlungswege oder plötzlicher Gerätestörungen entsprechend 
fortentwickeln werden. Einzelheiten lassen sich aber noch nicht prognostizieren.

(mitgeteilt von OStA Raimund Weyand, St. Ingbert)
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▶▶ Elektronischer Rechtsverkehr
Die AK-Sonderausgabe „beA von A bis z“ ist da!

| Zum 1.1.22 müssen Sie und Ihre Mitarbeiter den Umgang mit dem beA 
rechtssicher beherrschen. Die AKSonderausgabe „beA von A bis Z“ ist 
 insofern für jeden beAAnwender ein überaus nützlicher Begleiter (Stand: 
November 2021). Sie wird Ihnen als Abonnent der Printausgabe per Post 
zugeschickt und steht für Sie als OnlineAbonnent zum Download zur Ver
fügung (ak.iww.de, AbrufNr. 47784976). Und über die aktuellen Updates 
hält AK Sie ebenfalls auf dem Laufenden! Das nächste Update ist schon für 
Dezember angekündigt und wird in AK 1/2022 vorgestellt! |
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